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BEZIRKSGERICHT MÜNCHWILEN fl ‘V

Vizepräsident
Ersatzrichterin

Ersatzrichterin
Gerichtsschreiber

Auditorin

Entscheid vom 14. Februar 2019

in Sachen

1. KESSLER Erwin, Im Bühl 2, 9546 Tuttwil

2. VEREIN GEGEN TIERFAB- clo Dr. Erwin Kessier, Im Bühl 2,
RIKEN VGT 9546 Tuttwil

Kläger
beide v.d. lic. iur. Rolf Rempfier, Rechtsawalt und
MLaw Tanja Ivanovic, Rechtsanwättin, Falkensteinstrasse 1, 9016 St. Gallen

gegen

WIKIMEDJA FOUNDATION INC. 149 New Montgomery Street, Floor 6,
US-94105 San Francisco

Beklagte
v.d. lic.iur. Stefan Thalhammer, Rechtsanwalt,
Postfach 546, 9004 St. Gallen

betreffend

Persönlichkeitsverlelzung
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Das Bezirksgericht hat

gestützt auf die Rechtsbegehren

„1. Die Beklagte sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse
nach Art. 292 StGB zu verpflichten,

2. Zudem sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit
Busse nach Art. 292 StGB zu verpflichten, die Veröffentlichung

.

3. Eventualiter sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit
Busse nach Art. 292 StGB zu verpflichten, die folgenden Textabschnifte im Ar
tikel „Erwin Kessler« auf www.wikipedia.ch (URL:
https:llde. wikipedia. org/wikiYErwin Kessier) zu löschen:

„Kessier geriet bei seinen Aktionen und Aussagen wiederholt mit der Rechts
ordnung in Konflikt und wurde unter anderem wegen Rassendiskriminierung
verurteilt.“

4. Subeventualiter sei festzustellen, dass die Beklagte mit den Textabschnitten
gemäss Ziffer 3 des Rechtsbegehrens die Persönlichkeit der Kläger rechtswid
rig verletzt hat.

5. Weiter sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit
• Busse nach Art. 292 StGB zu verpflichten, den folgenden Satz im Artikel „ Ver

ein gegen Tierfabriken (Schweiz)“ auf www.wikipedia.ch
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(URL:https:llde. wikipedia. org./wikWerein gegen Tierfabriken (Schweiz)) de
finitiv zu löschen:

„So wurde Kessier wegen Rassendiskriminierung verurteilt, entzog sich aber
der Haft.“

6. Eventualiter sei festzustellen, das die Beklagte mit dem Satz gemäss Ziffer 5
des Rechtsbegehrens die Persönlichkeit der Kläger rechtswidrig verletzt hat.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.«

erkannt:

2.. Die Beklagte wird verpflichtet, die folgenden Textabschnitte im Artikel HEr

win Kessier“ auf www.wikipedia.ch (URL:

https://de.wikiped ia.orq/wiki/Erwin Kessler) endgültig zu löschen:

„Kessler geriet bei seinen Aktionen und Aussagen wiederholt mit der Rechts

ordnung in Konflikt und wurde unter anderem wegen Rassendiskriminierung

verurteilt.«




